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Vorbereitung des V. Parteitages der SED
Von Dr. HILDE BENJAMIN, Minister der Justiz

Das 35. Plenum des Zentralkomitees der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands, das vom 3. bis
6. Februar 1958 stattfand, ist durch drei große Referate 
und die dazu geführte Diskussion gekennzeichnet: 
durch den Bericht des Politbüros .an das Zentralkomitee, 
das Referat zur Einberufung des V. Parteitages und 
das Referat über die Aufgaben der Gewerkschaften. 
Diese Reden und zahlreiche Diskussionsbeiträge beton
ten die hohe Bedeutung der weiteren Festigung der 
Einheit und Geschlossenheit der Partei.

Trotz ihrer Vielfalt werden alle behandelten Themen 
durch eine große Klammer zusammengehalten: die 
Vorbereitung des .V. Parteitages der SED. Es entspricht 
der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse, daß 
ihr Parteitag Angelegenheit aller Parteien und Massen
organisationen, der ganzen Bevölkerung der Deutschen 
Demokratischen Republik ist: „Die Vorbereitung des
V. Parteitages, das ist keine nur innerparteüiche An
gelegenheit, sondern die Entfaltung großer Massen
bewegungen unter den Losungen der Partei.“

Entfaltung der Masseninitiative — sie zeigt sich in 
den Produktionsverpflichtungen, die die Arbeiter aller 
Betriebe zu Ehren des Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands eingehen; sie zeigt sich in 
der breiten Bewegung der guten Taten für die gemein
same sozialistische Sache. Entfaltung der Massen
initiative — das verlangt aber auch, alles beiseite zu 
räumen, was die Initiative der Massen bremsen und 
entmutigen kann.

In diesen Zusammenhang können wir auch die Be
gründung des Gesetzes zur Vervollkommnung und 
Vereinfachung der Arbeitsweise des Staatsapparates 
stellen, die wenige Tage später der Erste Sekretär des 
Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, vor der 
Volkskammer gab.

Unsere Auseinandersetzung, die wir in Auswertung 
des 35. Plenums und in Vorbereitung des V. Parteitages 
führen, können wir unter zwei große Gesichtspunkte 
stellen:

Wie erreichen wir im Apparat der Justiz und der 
Staatsanwaltschaft eine qualitative Veränderung der 
Arbeit, die den politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufgaben unseres Staates entspricht?

Wie lösen wir in unserer Arbeit die Hauptaufgabe: 
die Erziehung der Menschen?
Wenn wir in diesem Zusammenhang von dem volks

demokratischen Staat als dem wichtigsten Instrument 
beim Aufbau des Sozialismus sprechen, dann tun wir 
das heute weniger unter dem Gesichtspunkt, daß es 
unsere Aufgabe ist, diesen Staat durch unsere kompro
mißlose, parteiliche Rechtsprechung zu schützen. Das 
35. Plenum richtete unseren Blick darauf, wie wir in 
unseren Organen als Teilen des Apparates dieses Staa
tes die Arbeit so verändern, daß sie dessen Aufgaben 
in vollem Maße gerecht wird, das heißt vor allem, 
wie wir bei uns die entscheidende Beziehung Volk- 
Staat lösen.

Die Organe der Staatsanwaltschaft und der Justiz 
sind von den Maßnahmen, die das Gesetz zur Vervoll
kommnung der Arbeitsweise des Staatsapparates ein
leitet, insofern nicht betroffen, als sie nicht in die struktu
rellen Veränderungen einbezogen sind. Da sich aber 
die Vervollkommnung der Arbeitsweise des Staats
apparates als politische Aufgabe nicht auf Struktur

fragen beschränkt, sondern in erster Linie das „Wie?“ 
der Arbeit im ganzen Staatsapparat erfaßt, sind auch 
wir zu einer Auseinandersetzung mit unseren Arbeits
methoden, unserem Arbeitsstil gezwungen. Das ist für 
uns schwerer als für die unmittelbar durch das Gesetz 
erfaßten Teile des Staatsapparates.

Die Erkenntnis, daß es sich im ganzen gesehen um 
eine neue Qualität unseres Staatsapparates handelt, 
muß uns vor zwei Gefahren bewahren: Wir dürfen die 
Forderung nach einem neuen Arbeitsstil nicht abstrakt- 
schematisch stellen, sie zu einem Schlagwort machen. 
Und wir dürfen uns auch nicht mit einem Beschluß 
beruhigen, daß wir Aufgaben, die Wir uns schon seit 
dem 21. Plenum (November 1954) stellen, „noch“ besser 
durchführen wollen.

In der Begründung des Gesetzes in der Volkskammer 
faßte Genosse Walter Ulbricht die Kennzeichen eines 
neuen, sozialistischen Arbeitsstils in drei Punkten zu
sammen:

1. Ausübung fachlicher Tätigkeit stets1 unter dem 
Gesichtspunkt der sozialistischen Umgestaltung.

2. Teilnahme der Massen als des Trägers des gesell
schaftlichen Fortschritts an der Leitung von Staat und 
Wirtschaft; enge Verbindung mit den Massen; Beach
tung der Kritik und der Vorschläge der Massen.

3. Hohe fachliche Qualifizierung der Mitarbeiter des 
Staatsapparates.

Diese allgemein an den Staatsapparat und seine Mit
arbeiter gerichteten Forderungen, müssen wir auf 
unseren Arbeitsgebieten konkretisieren und zugleich 
Vorschlägen, wie wir sie im einzelnen erfüllen. Damit 
vermeiden wir auch den bequemen Komparativ des 
„Noch-besser-machen-Wollens“ alter Aufgabenstellun
gen. Wir haben uns z. B. bemüht, eine solche Erschei
nungsform des Bürokratismus wie das Rundschreiben
unwesen zu bekämpfen. Es sind zahlenmäßig weniger 
Rundschreiben erlassen worden. Zu untersuchen ist 
nun: Haben sich bei uns neue Formen des Bürokratis
mus entwickelt? — Die Statistik weist aus, daß weniger 
Versetzungen von Justizkadem erfolgen. Ist an die 
Stelle der Versetzung etwa die leichter durchzufüh
rende und bei einer Kontrolle weiniger leicht erkenn
bare Abordnung getreten? So kritisierte z. B. anläßlich 
einer Aussprache ein Schöffe gegenüber dem Minister 
der Justiz, daß beim Kreisgericht Stollberg im vergan
genen Jahr die Richter ständig gewechselt hätten, so 
daß weder zwischen Richter und Schöffen noch zwischen 
Richter, und Bevölkerung ein Vertrauensverhältnis 
habe entstehen können. — Oder: Wie steht es mit der 
Anleitung, welche die übergeordneten Organe geben? 
Ist dies eine fachlich-beschränkte Ressortangelegenheit, 
oder hat sich bereits die Einheit zwischen fachlicher 
und politischer Anleitung entwickelt?

Wir empfehlen, daß eine solche Auswertung des 
35. Plenums von jeder Staatsanwaltschaft und allen 
Justizorganen in den Kreisen und Bezirken selbständig 
in Angriff genommen wird. Manches Ergebnis dieser 
Prüfung und manche daraus erwachsenen Vorschläge 
sowie Kritiken „nach oben“ dürften zur Veröffent
lichung in der „Neuen Justiz“ geeignet sein! Auch die 
Schöffen sollte man in diese Aussprache einbeziehen. 
Dabei muß man beispeilsweise sowohl für die Gerichte 
als auch für die Staatsanwälte die Forderung erheben, 
daß von dieser Auswertung die Erfahrungen mit dem
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